Stadt Cottbus / mésto Chosebuz
Der Oberbirgermeister

Geschéftsbereich: OB Fachbereich: 14

Vorlagen-Nr.

StvVv |0B-064/13

HA

Termin der Tagung: 29.05.2013

Vorlage zur Entscheidung

[] durch den Hauptausschuss

X]  offentlich

R durch die Stadtverordnetenversammliung

[] nichtéffentlich

Beratungsfolge: Datum Datum
X Dienstberatung Rathausspitze 09.04.2013 | ] Umwelt
X Haushalt und Finanzen 21.05.2013 |[X] Hauptausschuss 22.05.2013
X Recht, Sicherheit, Ordnung u. Petitionen 16.05.2013 |[X] Stadtverordnetenversammliung | 29.05.2013
[] Soziales, Gleichstellung u. Rechte der [] Beteiligung Ortsbeirate nach

Minderheiten KVerf
] Bildung, Schule, Sport u. Kultur ] Information an AG Stadteile
[] Wirtschaft, Bau und Verkehr L] JHA
Beratungsgegenstand:
Rechnungsprufungsordnung der Stadt Cottbus
Beschlussvorschlag:
Die Stadtverordnetenversammlung mdge beschlief3en:
Die Rechnungsprifungsordnung der Stadt Cottbus.

Frank Szymanski

Beratungsergebnis des HA/der StVV: Beschluss-Nr.:
[ ] einstimmig [ ] mit Stimmenmehrheit Tagung am: TOP:

[1 laut Beschlussvorschlag
[] mit Veranderungen (siehe Niederschrift)

Anzahl der Ja-Stimmen:
Anzahl der Nein-Stimmen:

Anzahl der Stimmenthaltungen:




Vorlagen-Nr.: OB-064/13

Problembeschreibung/Beqgrindung:

Der Erlass einer Prifungsordnung fallt in die Zustandigkeit der Gemeindevertretung.

Die noch giiltige Rechnungsprifungsordnung ist im Jahre 1994 durch die Stadtverord-
netenversammlung beschlossen worden.

Sie ist an die neuen Rechtsvorschriften insbesondere auf Grund der Einfihrung der Doppik
sowie an die Uberarbeiteten Regelungen zum Prufungswesen in der BbgKVerf anzupassen.

1. Haushaltsm&Rige Auswirkungen auf den Ergebnis-/Finanzhaushalt:[ | Ja [X] Nein
Ergebnishaushalt: Produkt/Sachkonto

Ertrage:
Aufwand:

Finanzhaushalt: Produkt/Sachkonto

Einzahlungen:
Auszahlungen:

2. Deckung der Aufwendungen/Auszahlungen:
Ergebnishaushalt: Produkt/Sachkonto

Ertrage:
Aufwand:

Finanzhaushalt: Produkt/Sachkonto

Einzahlungen:
Auszahlungen:




Vorlagen-Nr.: OB-064/13

3. Folgekosten:




	Der Oberbürgermeister

